
 

 

 
GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer 

 
 

1. GmbH: Bei ausstehendem Steuerbescheid keine Löschung 
Erst wenn alle steuerlich relevanten Sachverhalte abgeschlossen sind, kann die 
Löschung einer GmbH erfolgen. Eine Ausnahme besteht lediglich bei vermögenslösen 
GmbHs. 

Hintergrund 
Eine GmbH hatte ihren Geschäftsbetrieb Anfang 2020 endgültig eingestellt und das 
Liquidationsverfahren und damit die Auflösung der Gesellschaft eingeleitet. Im Januar 2021 
meldete der Liquidator die Beendigung der Liquidation und die Löschung der Gesellschaft zur 
Eintragung in das Handelsregister an. Nach Ansicht des Liquidators verfügte die GmbH über 
kein Vermögen mehr. Es standen lediglich noch Steuernachforderungen aus. Das Finanzamt 
war jedoch der Meinung, dass nach der Liquidationsschlussbilanz die GmbH nicht 
vermögenslos war. Zudem standen noch die steuerliche Veranlagung sowie der Bescheid für 
das Jahr 2019 aus. Daher stimmte das Finanzamt der Löschung nicht zu. 

Entscheidung 

Das Oberlandesgericht wies den Antrag zur Löschung der GmbH unter Verweis auf das laufende 
Steuerverfahren zurück, ebenso die eingelegte Beschwerde des Liquidators, weil der Löschungsantrag 
nicht begründet war. Die Gesellschaft war nicht vermögenslos und steuerlich noch nicht abgewickelt. 
Da die steuerlichen Sachverhalte nicht abschließend geklärt waren, konnte keine endgültige Aussage 
über das Aktiv- und Passivvermögen der Gesellschaft getroffen werden. Denn es waren nicht nur 
Steuernachforderungen zu erwarten, sondern auch mögliche Rückzahlungsansprüche der GmbH. 

Das Liquidationsverfahren umfasst die vermögensmäßige Abwicklung einer Gesellschaft. Bei diesem 
werden, vor der endgültigen Beendigung der Gesellschaft durch Löschung im Handelsregister, alle 
Vermögensgegenstände veräußert, alle Verbindlichkeiten beglichen und das restliche Vermögen 
verteilt, sodass die liquidierte Gesellschaft am Ende auch tatsächlich kein Vermögen mehr hat. Diese 
Voraussetzungen lagen für die GmbH hier nicht vor. 

 

2. GmbH: Was passiert bei Amtsniederlegung der Geschäftsführer? 
Ein Geschäftsführer kann grundsätzlich jederzeit ohne Einhaltung von Fristen und 
Formen sein Amt niederlegen. Führt die Amtsniederlegung jedoch zur Führungslosigkeit 
einer GmbH, kann dies im Einzelfall rechtsmissbräuchlich sein. 

Hintergrund 

Die beiden Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH haben unabhängig voneinander die 
Niederlegung ihres Amtes – jeweils unter der aufschiebenden Bedingung der Löschung des 
betreffenden Geschäftsführers aus dem Handelsregister – erklärt. Da die beiden Erklärungen 
in zeitlichem Zusammenhang erfolgt sind, stellte das zuständige Registergericht fest, dass die 
beiden Anmeldungen gleichzeitig zu vollziehen sind, jedoch ein Vollzugshindernis bestand. 
Denn die Amtsniederlegungen waren rechtsmissbräuchlich, weil dadurch die GmbH 
handlungsunfähig wird. 

 

 



 

 

Entscheidung 

Das Oberlandesgericht entschied, dass die beiden Amtsniederlegungen rechtsmissbräuchlich und 
daher unwirksam waren. Grundsätzlich liegt Rechtsmissbräuchlichkeit vor, wenn die 
Amtsniederlegung des Geschäftsführers ohne gleichzeitige Bestellung eines neuen Geschäftsführers 
zur Führungslosigkeit der Gesellschaft führt. Denn das Interesse des Rechtsverkehrs an einer 
handlungsfähigen Gesellschaft und an Rechtssicherheit überwiegt gerade bei Personenidentität von 
Geschäftsführungs- und Willensorgan. 

Zwar führe weder die Amtsniederlegung des einen noch des anderen Geschäftsführers jeweils für sich 
genommen zur Führungslosigkeit der GmbH, sondern nur in Kombination. Allerdings muss 
berücksichtigt werden, dass die zur Eintragung ins Handelsregister angemeldeten Tatsachen 
(Anmeldung der Löschung des jeweiligen Geschäftsführers) aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs 
zur gemeinsamen Erledigung vorliegen. Ein Teilvollzug war daher ausgeschlossen. 

 

3. Handelsregisteranmeldung des GmbH-Geschäftsführers darf nicht zu 
streng betrachtet werden 

Die Versicherungserklärung eines neuen Geschäftsführers muss bei der 
Handelsregisteranmeldung nicht immer ausdrücklich die in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 GmbHG 
genannten Straftaten enthalten. Das Registergericht sollte diesbezüglich keine zu 
strenge Betrachtungsweise üben. 

Hintergrund 

Der neue Geschäftsführer einer GmbH meldete seine Bestellung zum Handelsregister an. Die 
Anmeldung enthielt die Belehrung, dass Geschäftsführer nicht sein kann, wer gegen einer der in § 6 
Abs. 2 Nr. 3 GmbHG genannten Straftaten verstoßen hat. Diese wurden auch namentlich aufgeführt. 
Der Geschäftsführer versicherte weiterhin, "dass keine Umstände vorliegen, die seiner Bestellung als 
Geschäftsführer nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG entgegenstehen, insbesondere dass 
ihm zurzeit weder durch gerichtliches Urteil noch eine vollziehbare Entscheidung einer 
Verwaltungsbehörde die Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweigs 
untersagt ist." 

Trotzdem lehnte das zuständige Registergericht die Anmeldung ab, da die einzelnen Straftatbestände 
in der Versicherungserklärung nicht erwähnt worden waren und damit keine substantiierte 
Versicherung durch den Geschäftsführer vorlag. 

Entscheidung 

Die Beschwerde hatte Erfolg. Die formale Betrachtungsweise des Registergerichts überzeugte die 
Richter am Oberlandesgericht nicht. 

Die Versicherungserklärung dient insbesondere dem Zweck, das Anmeldungs- und Prüfverfahren für 
das Registergericht zu erleichtern. Denn so wird verhindert, dass das Registergericht bei der 
Überprüfung, ob in § 6 Abs. 2 und 3 GmbHG genannte Hindernisse mit Blick auf die 
Geschäftsführerbestellung vorliegen, selbst Zentralregisterauskünfte einholen muss. 

Der der eigentlichen Versicherungserklärung des Geschäftsführers vorausgehende Text der 
Anmeldung bestand weiterhin nicht lediglich in der Wiedergabe des Gesetzeswortlauts. Denn die 
einzelnen Straftatbestände waren ausdrücklich genannt. Die jeweiligen Delikte waren sogar mit einer 
über den Gesetzeswortlaut hinausgehenden amtlichen Bezeichnung aufgelistet worden. Auch war die 
gedankliche Verknüpfung dieses Abschnitts mit der eigentlichen Versicherungserklärung hinreichend 
deutlich. 

 



 

 

4. Wann ein Insolvenzverwalter die Ausschüttung eines GmbH-
Gewinnvortrags anfechten kann 

Beschließt der Alleingesellschafter einer GmbH den Vortrag eines Jahresgewinns auf 
neue Rechnung, kann der auf einen später gefassten Gewinnauszahlungsbeschluss 
folgende Zahlungsanspruch eine Forderung darstellen, die wirtschaftlich einem 
Darlehen entspricht. Diese kann vom Insolvenzverwalter angefochten werden. 

Hintergrund 

Ein Alleingesellschafter einer GmbH beschloss im September 2009, den Gewinn aus dem Jahr 
2008 auf neue Rechnung vorzutragen. Erst mit Beschluss vom 1.12.2009 beschloss er, den 
Gewinn an sich auszuschütten. Das Geld wurde 8 Tage später an den Gesellschafter 
überwiesen. Ende März 2010 meldete die GmbH Insolvenz an. Der Insolvenzverwalter 
verlangte von dem Gesellschafter die Rückzahlung des ausgeschütteten Gewinns. Er war der 
Ansicht, dass der bei der Gesellschaft zeitweise stehen gelassene Gewinnvortrag zwar kein 
Darlehen darstellte, aber eine Rechtshandlung war, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich 
entsprach. 

Entscheidung 

Der Bundesgerichtshof folgte der Auffassung des Insolvenzverwalters. Indem sich der 
Alleingesellschafter bei der Fassung des Gewinnverwendungsbeschlusses zunächst entscheidet, den 
Jahresgewinn nicht an sich auszuschütten, sondern auf neue Rechnung vorzutragen, trifft er eine 
Finanzierungsentscheidung zu Gunsten der Gesellschaft. Diese Finanzierungsentscheidung stellt eine 
Rechtshandlung dar, die einem Darlehen wirtschaftlich entspricht. 

Dem steht auch nicht entgegen, dass der konkrete Anspruch des Gesellschafters auf Auszahlung des 
Gewinns erst mit Fassung des Ausschüttungsbeschlusses entsteht. Denn der Alleingesellschafter hat 
es jederzeit in der Hand, die Auflösung des Gewinnvortrags und die Gewinnausschüttung an sich zu 
bewirken. Entscheidend ist, dass der Gesellschafter seiner Gesellschaft (zeitweise) einen Geldbetrag 
belassen hat und die Gesellschaft hierdurch über zusätzliche finanzielle Mittel verfügt. 

 

5. Wie fremdübliche Zinsen auf Konzerndarlehen ermittelt werden 
Im Rahmen der Ermittlung fremdüblicher Darlehenszinssätze muss geprüft werden, ob 
die Vergleichswerte mithilfe der Preisvergleichsmethode ermittelt werden können – und 
zwar vor Anwendung der sog. Kostenaufschlagsmethode. Dies gilt auch für 
Konzerndarlehen, die unbesichert gewährt werden. 

Hintergrund 

Die inländische X-GmbH war Tochtergesellschaft der niederländischen Muttergesellschaft Y-N.V. Eine 
weitere Tochtergesellschaft (Schwestergesellschaft der X) war die als 
Konzernfinanzierungsgesellschaft fungierende niederländische Z-B.V. 

Die Z gewährte der X unbesicherte Darlehen. Die Zinsen hielt das Finanzamt für überhöht und nahm 
teilweise verdeckte Gewinnausschüttungen an. Bei der Prüfung der Fremdüblichkeit ging das 
Finanzamt nicht von der Preisvergleichsmethode, sondern von der Kostenaufschlagsmethode aus. 

Das Finanzgericht gab der Klage teilweise statt und wandte ebenfalls die Kostenaufschlagsmethode an. 
Es kam jedoch nach eigener Berechnung zu höheren Fremdvergleichszinsen als das Finanzamt. 

 

 

 



 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht 
zurück. Er entschied, dass die Fremdüblichkeit des Zinssatzes eines Konzerndarlehens zunächst anhand 
der Preisvergleichsmethode zu ermitteln ist. Erst wenn das nicht möglich ist, kann die 
Kostenaufschlagsmethode angewandt werden. 

Zunächst werden die sog. transaktionsbezogenen Standardmethoden herangezogen: Nach der 
Preisvergleichsmethode erfolgt die Bestimmung des angemessenen Verrechnungspreises anhand 
vergleichbarer Geschäfte zwischen einem Leistungserbringer und einem Leistungsempfänger, die nicht 
Mitglieder desselben Unternehmensverbunds sind. Die Wiederverkaufspreismethode geht vom 
Wiederverkaufspreis aus und rechnet davon auf den Einstandspreis des Wiederverkäufers als 
Fremdvergleichspreis zurück. Bei der Kostenaufschlagsmethode werden zunächst die Selbstkosten des 
leistenden Unternehmens ermittelt und diese um einen angemessenen Gewinnaufschlag erhöht. 

Für die Ermittlung fremdüblicher Darlehenszinssätze kommt regelmäßig die Preisvergleichsmethode 
zur Anwendung. Fremdpreis ist der Zins, zu dem Fremde unter vergleichbaren Bedingungen den Kredit 
am Geld- oder Kapitalmarkt gewährt hätten. 

Dass die Z als konzerninterne Finanzierungsgesellschaft nicht die gleichen aufwendigen Strukturen wie 
eine Geschäftsbank aufweisen mag, steht einem externen Fremdvergleich nicht grundsätzlich 
entgegen. Dies gilt insbesondere angesichts des Umstands, dass die X einen Vergleich mit der 
Verzinsung von Unternehmensanleihen vorgeschlagen hat. 

Ein Fremdvergleich anhand der Preisvergleichsmethode scheitert im vorliegenden Fall auch nicht 
daran, dass die X in einen Konzernverbund eingegliedert ist. Zwar kann die Konzernzugehörigkeit eines 
Unternehmens Einfluss auf die Beurteilung der Bonität dieses Unternehmens haben 
(Konzernrückhalt). Allerdings kann in einem passiven Konzernrückhalt keine werthaltige Besicherung 
des Rückzahlungsanspruchs gesehen werden. Bei der Bonitätsprüfung ist daher auf die Bonität des 
Einzelunternehmens und nicht des Gesamtkonzerns abzustellen ("Stand alone"-Rating). 

Trotzdem sind die passiven Konzernwirkungen nicht vollständig auszublenden. Sie können im 
Fremdvergleich zu einer die "Stand-alone" Bonität übersteigenden Kreditwürdigkeit der 
Konzerngesellschaft führen, wenn der Darlehensgeber sich darauf im Krisenfall tatsächlich verlassen 
kann. 

Der Bundesfinanzhof verwies die Sache zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht zurück. Sollte die 
Preisvergleichsmethode nicht möglich sein, wäre die Kostenaufschlagsmethode zugrunde zu legen. 

 


